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Fiir Sie gelesen

Die ehemalige Basler Lehrerin und Ehrendoktorin der Universitdt Basel,
Georgine Gerhard, hat einmal geschrieben: «Ich war immer fiir das Frauen-
stimmrecht, weil es ebensosehr im Interesse der Mdnner wie der Frauen

liegt — Vorherrschaft bedeutet eine Gefahr fiir den Charakter derjenigen,
die sie ausiiben, wie derjenigen, die sie ertragen miissen.» F. 8,
%

... Die Frage nach der Stellung der Frau in der Schweiz ist allerdings
sehr komplex, — Wir alle erleben derzeit einen grofien sdkularen Wandel
in dieser Hinsicht. Und solange er noch nicht abgeschlossen ist, stehen wir
vor dem Dilemma: Sollen wir die Frauen wie einst weiterhin mit Galanterie,
Riicksicht und allen Kavalierstugenden verwohnen, oder sollen wir ihre neu-
artige Stellung akzeptieren und auf die veralteten Unterscheidungen ver-
zichten? — Im Dilemma zwischen diesen beiden Moglichkeiten entscheidet
sich die Schweiz fiir keine von beiden. Der Frau bleiben alte und neue Pri-
vilegien vorenthalten.....

. Der Begriff der Eidgenossin ist meines Wissens unbekannt. Die
Schweiz wird von Eidgenossen und Schweizerfrauen bewohnt. Die alteste
aller heute noch existenten Demokratien vereinigt ein Volk von Briidern mit
AusschluB der Schwestern. Politische Gleichberechtigung, gerade im Land
der Wahlen und Abstimmungen von besonderer Bedeutsamkeit, besiegelt
noch immer nicht die langst verwirklichte soziale und berufliche Gleichbe-
rechtigung der Schweizerinnen.

In Ermangelung von Hoéfen kamen die hofischen Tugenden hier zu kurz.
Der Gaite war und blieb, was Werner Stauffacher fiir seine Gertrud war: ihr
«lieber Herr und Ehewirt» und verweigert ihr bis heute den selbstverstand-
lichen aktiven Anteil an den wesentlichen Staats-, Kantons- und Gemeinde-
geschdften ...

Aus dem witzigen und besinnlichen Buche «Lern dieses Volk der
Hirten kennen» von Hans Weigel. (Artemis-Verlag, Ziirich.)

*

Aber Frdulein! An einem ausnahmsweise strahlend heiteren Sonntag er-
stickte ein imposant gebauchter Herr unseren Nachmittags-Spaziergang im
Keim; denn er faBte uns gleich beim Verlassen des Hauses ab und verlangte
~— frei von morbiden Hemmungen — dringend eine Unterredung. Es handle
sich um seinen Sohn, meinen Schiiler.

Was konnte ich da machen? Ein Schulmeister darf doch seine Sonntags-
ruhe nicht wichtiger nehmen als die ihm anvertraute Jugend. Ich fiigte mich
also, rare Sonne hin oder her, und bald darauf gab der unerwiinschte Besuch,
uppig aus dem besten Lehnstuhl unseres Wohnzimmers quellend, einen
Monolog zum besten — iiber Karis Schwierigkeiten im Rechnen. Mehr als
eine halbe Stunde redete er. Ich kam nur gelegentlich mit einem sofort tot-
gewalzten «Ja, aber ...» dazwischen, bis er endlich husten mufite, was ich
erleichtert benutzte: «Das alles geht mich ja gar nichts an, Herr Biimperli»,
warf ich eilig in die ersehnte Pause, «in meinen Fachern arbeitet Kari ndam-
lich gut. Sie miissen mit seinem Mathematiklehrer reden, er wohnt zum
Glick grad gegeniiber.»
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Die Wirkung dieses Rates war verbliifffend. Im ndchsten Augenblick
tiirmte sich ein Doppelzentner entriisteter Mannlichkeit vor mir auf, und ein
gewaltiger Sarastro-BaB orgelte vorwurfsvoll: «Aber Fraulein! Ich kann doch
einen Herrn am Sonntagnachmittag nicht storenl!»

Wer begreift bei so viel Corpsgeist nicht, daB die Mannen seit Jahrtau-

senden das Heft in der Hand haben? Marie
Aus dem «Nebelspalter»
*

Seit der Einfithrung des neuen Volksschulgesetzes im Kanton Ziirich, das
den Frauen die Wahlbarkeit in alle Schulpflegen brachte, sind bereits 32
Frauen in 27 Landgemeinden durch Volkswahl in die Schulbehérden abge-
ordnet worden. In Ziirich waren 1962 43 Frauen in den kommunalen Schul-
behorden tatig. — *

Das ungleiche System der Entléhnung der Primarlehrer und -lehrerinnen
der Stadt Lausanne ist auf Ende 1962 aufgehoben worden. Die Stadtbehérden
sind der Ansicht, daB auch fiir das Lehrpersonal der Grundsatz «gleiche Lei-
stung, gleicher Lohn» anzuwenden sei. BSF

Verbot oder Verantwortung in der Fernsehreklame?

Im Hinblick auf die geplante Einfiihrung der Fernsehreklame in unserem
Lande mehren sich die Stimmen, die mindestens eine deutliche Beschran-
kung dieser neuen Werbemethode verlangen. Sie weisen darauf hin, daB
die Fernsehreklame — im Gegensatz zur Zeitungsreklame — in besonders
starkem MaBe auf das UnterbewubBtsein der jugendlichen Zuschauer ein-
wirkt, was durch eingehende Erhebungen in den USA und in Deutschland
belegt wird. Es ist deshalb gut zu verstehen, wenn die Lehrerschaft, die
Verbindung der Schweizer Arzte, der Schweiz. Evangelische Kirchenbund,
die Caritaszentrale, der Schweiz. Katholische Volksverein und andere Kreise
die Forderung erheben, daB in unserem Lande grundsatzlich auf Fernseh-
reklame fiir alkoholische Getranke, Tabak und suchterregende Medikamente
verzichtet wird.

Es geht hier keineswegs um «Verbotspadagogik», bei der oft zutrifft, da
gerade das, was der Jugend verboten wird, sie in besonderem MaBe an-
lockt. Hier wird nicht der Jugend etwas verboten, sondern die erwdhnte
MaBnahme betrifft einzig und allein die GenuBmittelindustrie. Wir kénnen
darauf hinweisen, daB die wichtigsten kirchlichen Jugendorganisationen un-
seres Landes den gleichen Standpunkt mit Uberzeugung vertreten.

Selbstverstandlich wird eine Kontrollkommission vorgesehen, welche die
Fernsehreklame auf Auswiichse zu iiberwachen hat. Doch selbst bestgesinn-
ten Reklamefachleuten und bestgesinnten Zensoren wiirde es ungeheuer
schwer fallen, der Stimme ihres Gewissens uneingeschrankt zu folgen, wenn
durch ein bloBes Nein ihrerseits Mindereinnahmen groBen AusmaBes ent-
stehen konnten. Thre Aufgabe wird bedeutend einfacher sein, wenn sie als
VergleichsmaBstdabe auf ganz konkrete Verbote, die schon in der bundes-
ratlichen Fernsehkonzession verankert sind, hinweisen konnen.

DaB die Frage «Verbot oder Verantwortung?» in vielen Fillen so nicht
gestellt werden kann, sondern daB es sehr oft heiBen muB «Verbot und Ver-
antwortung!», das zeigt ein Blick auf zahlreiche andere Lebensgebiete, wie
zum Beispiel der moderne StraBenverkehr. Dr. W. Sch.

156



	Für Sie gelesen

